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ANFRAGE 

der Abgeordneten DDr.Niederwieser, Dr.Müller, Strobl, Mag.Guggenberger 

und Genossen an den Bundesminister für Wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Überwachung der Preisauszeichnung 

Das vom Nationalrat beschlossene Preisauszeichnungsgesetz ist seit Sommer 1992 in Kraft, die 
einschlägige Verordnung des Bundesministers für Wirtschaftliche Angelegenheiten seit Jänner 1993. 
Trotzdem hat sich nach Klagen vieler Konsumenten nur wenig zum Besseren entwickelt. 

Viele Betriebe beweisen zwar in mustergültiger Weise, daß diese im Interesse mündiger Konsumenten 
geschaffenen Nonnen sehr gut vollziehbar sind, andere verweigern den Verbrauchern weiterhin die 
für 'Preisvergleiche unerläßlichen Infonnationen. Die unterzeichneten Abgeordneten halten diese 
Situation rur unbefriedigend. Sie stellen daher an den Bundesminister für Wirtschaftliche 
Angelegenheiten die folgende ' 

Anfrage: 

1. Wieviele Kontrollen wurden seit l.Jänner 1993 von den einzelnen Bezirksverwaltungsbehörden in 

Tirol durchgeführt ? 

2. Wieviele Verletzungen des Preisauszeichnungsgesetzes wurden dabei - aufgeschlüsselt nach 

BeziJ:ken - durch die Verwaltungsbehörden festgestellt? 

3. Wieviele Strafen wurden gem. § 16 PrAG im Bereich der einzelnen Bezirh'Verwaltungsbehörden 

verhängt ? 

4. Gab es Auffälligkeiten nach Branchen bei den Übertretungen des Preisauszeichnungsgesetzes ? 
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